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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1980

Norm

ZPO §500 Abs2 IIB2

ZPO §500 Abs3 III

ZPO §502 Abs4 E

Rechtssatz

Auf Grund der verschiedenen Zielsetzungen des Gesetzgebers und der sich daraus ergebenden Erwägungen, die das

Berufungsgericht bei einem Ausspruch nach § 500 Abs 2 ZPO oder § 500 Abs 3 ZPO auszustellen hat, geht es nicht an,

einem verfehlten Ausspruch nach einer Gesetzesstelle in den zu Unrecht unterlassenen nach der anderen

umzudeuten (mit ausführlicher Begründung und unter Ablehnung der Entscheidung SZ 47/74).
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